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1 Aufgabenstellung und Zielsetzung 

Die Landeshauptstadt Mainz beabsichtigt ein Gelände im Bereich der alten Druckerei 
in Mainz-Ebersheim, im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens zu Wohnflächen zu 
entwickeln (Abbildung 1). Im Parallelverfahren wird eine Flächennutzungsplanände-
rung erstellt. Für die Planungen ist aufgrund der geänderten Gesetzeslage (unter an-
derem Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes BNatSchG mit nachfolgenden 
entscheidenden Urteilen der Obersten Verwaltungsgerichte) ein Fachbeitrag Arten-
schutz notwendig. 

Im Vorfeld der Planungen wurden vorliegende Untersuchungen durchgeführt. Der 
Untersuchungsrahmen wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde vor Beginn der 
Untersuchungen abgestimmt. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den 
Menschen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche 
Vorschriften erlassen worden. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 
13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-Richtlinie - 
(ABl. EG Nr. L 206/7) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG 
des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979 - Vogel-
schutzrichtlinie - (ABl. EG Nr. L 103) verankert.  

Aufgrund der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) im Urteil vom 
10.01.2006 (C-98/03) wurde das Bundesnaturschutzgesetz zum 12.12.2007 (BGBl I S 
2873), in Kraft getreten am 18.12.2007, geändert. Im März 2010 ist das neue Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Kraft getreten (BGBl 2009 Teil I Nr. 51). Alle Ge-
setzeszitate beziehen sich im Folgenden auf diese Neufassung. 

Der Bundesgesetzgeber hat durch die Neufassung der §§ 44 und 45 BNatSchG die 
europarechtlichen Regelungen zum Artenschutz, die sich aus der FFH-Richtlinie und 
der Vogelschutzrichtlinie ergeben, umgesetzt. Dabei hat er die Spielräume, die die 
Europäische Kommission bei der Interpretation der artenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten zulässt, rechtlich abgesichert. 

Zu den besonders geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gehören: 

 Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

EU-Artenschutzverordnung  

 Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG „Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“1 

 europäische Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 79/409/EWG; „Vo-

gelschutzrichtlinie“ 2 

                                                      

1 Die FloraFaunaHabitat-Richtlinie 92/43/EWG enthält drei Anhänge mit zu schützenden Arten: 

Anhang II beinhaltet "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung 
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen"; darunter befinden sich prioritäre Pflanzen- 
und Tierarten, die so bedroht sind, dass der Europäischen Gemeinschaft für deren Erhaltung "beson-
dere Verantwortung" zukommt. Ihre Habitate sind neben den Anhang I-Lebensraumtypen essenzielle 
Bestandteile des europäischen Netzes NATURA 2000.  

Anhang IV enthält "streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse" und bezieht sich 
auf die "Artenschutz"-Artikel 12 und 13 FFH-RL, wobei zahlreiche Arten gleichzeitig auch in Anhang II 
enthalten sind.  

In Anhang V sind Arten aufgelistet, für die nach Artikel 14 FFH-RL Entnahme und Nutzung zu regeln 
sind. Vor allem die im Wasser lebenden "nutzbaren" Arten (Seehund, Robben, div. Fische, Flussperl-
muschel, Krebse) stehen meist auch schon im Anhang II. 

Zentrales Element der FFH-RL ist das Verschlechterungsverbot nach Art. 6 Abs. 2: 

Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten die 
Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Ar-
ten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hin-
blick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten." 
2 Die Vogelschutzrichtlinie betrifft (Artikel 1):  

(1) …die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten, die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaa-
ten, auf welches der Vertrag Anwendung findet, heimisch sind. Sie hat den Schutz, die Bewirtschaftung 
und die Regulierung dieser Arten zum Ziel und regelt die Nutzung dieser Arten. 
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 Arten der Anlage 1 Spalte 2 zu § 1 BArtSchVO „Bundesartenschutzverordnung“ 

Zu den streng geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG gehören besonders 
geschützte Arten: 

 des Anhangs A der EG-VO 338/97 EU-Artenschutzverordnung 

 des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG „Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“  

 der Anlage 1 Spalte 3 zu § 1 BArtSchVO „Bundesartenschutzverordnung“ 

 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 sind fol-
gendermaßen gefasst: 

"Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 

zu zerstören  

(Zugriffsverbote)." 

Mit der Erweiterung des § 44 BNatSchG durch den Absatz 5 für Eingriffsvorhaben wird 
eine akzeptable und im Vollzug praktikable Lösung bei der Anwendung der Verbots-
bestimmungen des Absatzes 1 erzielt: 

1 „Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maß-
gabe von Satz 2 bis 5.  

2 Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, 
europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverord-

nung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das 
Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeid-
bare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 
1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt wird.  

3 Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maß-
nahmen) festgesetzt werden.  

                                                      

(2) Sie gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume. 
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4 Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend.  

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
führung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote vor.  

Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote für nach 
§ 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 
Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, nur für 
die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie die hei-
mischen europäischen Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie.  

 

Werden, trotz CEF-Maßnahmen, Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt bzw. kön-
nen nicht ausgeschlossen werden, müssen für eine Projektzulassung die Ausnahme-
voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.  

Artikel 16 Abs. 1 FFH-Richtlinie und Art. 9 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie sind hierbei 
zu beachten.  

Als für große Bauvorhaben einschlägige Ausnahmevoraussetzungen muss gem. § 45 
Abs. 7 BNatSchG nachgewiesen werden, dass:  

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-
cher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen, 

 zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der 

relevanten Arten führen, nicht gegeben sind und 

 keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Population einer 
Art zu erwarten ist bzw. bei derzeitig schlechtem Erhaltungszustand eine Verbes-
serung nicht behindert wird. 
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Unter Berücksichtigung des Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie bedeutet dies bei Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie: 

 das Vorhaben darf zu keiner Verschlechterung des günstigen Erhaltungszu-

standes führen und 

 das Vorhaben darf bei Arten, die sich derzeit in einem ungünstigen Erhal-

tungszustand befinden, diesen nicht weiter verschlechtern und eine Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindern. 

Bei europäischen Vogelarten darf das Vorhaben den aktuellen Erhaltungszustand 
nicht verschlechtern (Aufrechterhaltung des Status Quo). 
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3 Einleitung 

3.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung 

Ziel der durchgeführten Untersuchungen war es, die Nutzung bzw. Eignung der be-
troffenen Flächen als Lebensraum für planungsrelevante Tierarten zu überprüfen. 
Aus den Erfassungsergebnissen sollten artenschutzrechtliche Betroffenheiten, Ver-
meidungs- und Schutzmaßnahmen abgeleitet werden. Vorschläge zur Abdeckung 
spezifischer Belange eventuell betroffener wildlebender und geschützter Arten wur-
den davon unabhängig unterbreitet.  

3.2 Relevanzprüfung 

In einem ersten Schritt wurde aufgrund einer überschlägigen Wirkungsprognose 
(Welche Artengruppen könnten im Wirkraum vorkommen? Wären diese durch Wir-

kungen des Vorhabens betroffen?) der Untersuchungsumfang für die faunistischen 
Erhebungen bestimmt. In Tabelle 1 sind die hierbei herausgefilterten Artengruppen 
fett gedruckt.  

Tabelle 1: Übersicht planungsrelevanter Artengruppen und Prüfung, ob vor Ort Po-
tenzial vorhanden. 

 Artengruppe Untersuchungsrahmen  

Biotope - 

Flora   

Gefäßpflanzen  - 

Moose / Flechten / Pilze  - 

Fauna   

Säugetiere  Feldhamster (Nacherntekartierung) 

Fledermäuse  (Fledermausstrukturerfassung)  

Vögel  Avifaunaerfassung gemäß Südbeck reduziert auf 3 Begehun-
gen 

Potenzial für Spechte, Offenlandarten  
Ausschluss streng geschützter Arten durch Habitatbewertung 
und Erfassung und Bewertung besonders/streng geschützter Ar-
ten ist notwendig 

Erfassung (3 Begehungen)  

Amphibien  Nicht relevant   

Reptilien  Zauneidechse (3 Begehungen)  

Fische / Rundmäuler  Nicht relevant   

Käfer  Nicht relevant   

Libellen  Nicht relevant   

Schmetterlinge  

Tagfalter / Nachtfalter  

Nicht relevant   

Heuschrecken  Nicht relevant   
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4 Methoden und Ergebnis 

Das Untersuchungsgebiet (UG) liegt in Mainz-Ebersheim (Rheinland-Pfalz). Es liegt 
am Ortsrand des Mainzer Vororts und beinhaltet sowohl brachgefallene Flächen, 
Ackerflächen und eine ehemalige Druckerei. Im Gebiet befinden sich keine im Rah-
men der Biotopkartierung RLP erfassten geschützten Biotope oder EU-Lebensraum-
typen. 
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4.1 Avifauna 

Die gesamte Avifauna wurde in 4 Kartierungen im Zeitraum Mai bis Juni 2013 erfasst 
(Tabelle 2). 

Die  Methodik orientiert sich am gängigen Methodenstandard zur Erfassung der Brut-
vögel in Deutschland (Südbeck et al. 2005). Es kam eine zielorientierte Mischung aus  
Revierkartierung (RK) für die streng geschützten/Anhang 1/Rote Liste oder mindes-
tens gefährdeten Arten und eine halbquantitative Linientaxierung (LT) für die übrigen 
Arten zu Einsatz. Aufgrund der späten Beauftragung wurden die Horste und Baum-
höhlen erst Anfang Mai kartiert. 

Im Rahmen der Revierkartierung wurden für spezielle Arten, Spechte und Eulen in 
5der Dämmerung und nachts artspezifische Klangattrappen eingesetzt. 

 

Tabelle 2: Termine der avifaunistischen Kartierungen 2013 

Nr. Datum Zeit Temperatur Klima 

1 02.05.2013 14:00-15:00 15°C Sonnig 

2 15.05.2013 15:00-16:00 19°C Bedeckt, W-Wind, trocken 

3 25.05.2013 10:20-11:10 11°C Sonne pur, trocken 

4 21.06.2013 8:00-9:45 16°C Stark bedeckt, S-Wind leicht, 
bodennass 

 

 

4.1.1 Ergebnisse 

Es wurden 130 Beobachtungen von Vögeln ausgewertet. Ein das UG direkt überflie-
gender Trupp von schätzungsweise 2000 Ringeltauben ausgenommen. Die Beobach-
tungen vor Ort verteilen sich auf 26 Arten, Angaben des Eigentümers über Eulen ein-
geschlossen (Tabelle 3). 

Von den Brutvögeln, die entweder streng geschützt, gefährdet oder besonders ge-
schützt nach Anhang 1 der EU-VSR sind, gelangen keine Brutnachweise im Untersu-
chungsgebiet (UG) (siehe Tabelle 4).  

Zahlreiche Arten aus dieser Gruppe traten als Nahrungsgäste auf und brüteten am 

Rand des UG wie Feldlerche, Haussperling und Turmfalke. 

Ein Paar Pirole wurden erstmalig am 21.06.2013 balzend im Bereich der Birken Ein-
fahrt Parkplatz der alten Druckerei beobachtet. Ein Nest fand sich hier nicht. 

Mit dem Haussperling wird eine weitere Art, die auf den Roten Listen der gefährdeten 
Brutvögel aktuell mit Vorwarnstatus geführt wird, nachgewiesen. Auch von dieser Art 
gelang aber nur ein Bruthinweis direkt im UG, weitere Bruten befanden sich in der 
Wohnhausbebauung weiter nördlich. 

Spechte, Spechthöhlen, Eulen und größere Horste wurden nicht gefunden. 
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Die relativ niedrige Anzahl an beobachteten Vögeln erklärt sich u. a. aus dem Vor-

kommen einer stabilen und großen Eichhörnchenpopulation, die laut Besitzer häufig 
erfolgreiche Bruten verhinderten. U. a. brütete früher hier die Waldohreule. 

Es wurden keine bedeutsamen (aktuelle genutzte oder nutzbare) Baumhöhlen im UG  
gefunden.  

 

4.1.2 Gesamtbeobachtungsliste und Schutzstatus 

Tabelle 3: Avifauna Ebersheim, alte Druckerei: Nachweise März-Juni 2013 im Unter-
suchungsgebiet. Status nach den Roten Listen, BNatSchG, BArtSchV oder im 
Anhang 1 der EU VSR.. Abkürzungen siehe Anlagen 1 und 2. Siehe auch Ab-
bildung 3. 

Art 

Lat. Name                         
*Svensson, Neuauflage 
von Mullarney et al. 08-
04-2011 

Häufig-
keit 
Brut-
paar 
(Anzahl 
Ex.) 

Sta-
tus 
Brut-
Gast 
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is
te
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R
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 L
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te
 D

 2
0

0
8

 

B
A

rt
Sc

h
V

 2
0

0
5
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N
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h
G

 2
0

0
2

 

V
SR

 E
U

 2
0

0
9

/1
9

79
 

IU
C

N
 2

0
0

9
 

Amsel  Turdus merula   2-3 B - - - b - LC 

Bachstelze  Motacilla alba  1 B - - - b - LC 

Buchfink   Fringilla coelebs  1 BV - - - b - LC 

Dorngrasmücke  Sylvia communis   1 B (R) - - - b - LC 

Elster Pica pica 1 B (R) - - - b - LC 

Feldlerche Alauda arvensis 2 B (R) - 3 - b - LC 

Girlitz Serinus serinus 1 BV - - - b - LC 

Grauschnäpper  Muscicapa striata  (1) G - - - b - LC 

Grünfink  Carduelis chloris  1 BV - - - b - LC 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros                   2 B/ B 
(R) 

- - - b - LC 

Haussperling  Passer domesticus  1+ B (R) - V - b - LC 

Kohlmeise  Parus major   1 B - - - b - LC 

Mauersegler Apus apus (14) G - - - b - LC 

Misteldrossel Turdus viscivorus 1 BV - - - b - LC 

Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla  2 B - - - b - LC 

Pirol Oriolus oriolus 1 B (R) 3 V - b - LC 

Rabenkrähe Corvus corone 1 B (R) - - - b - LC 

Ringeltaube    Columba palumbus 1-2 B - - - b - LC 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 1 BV - - - b - LC 

Sperber Accipiter nisus (1) G 3 - - s - LC 
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Art 

Lat. Name                         
*Svensson, Neuauflage 
von Mullarney et al. 08-
04-2011 

Häufig-
keit 
Brut-
paar 
(Anzahl 
Ex.) 

Sta-
tus 
Brut-
Gast 

R
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te
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te
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9
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9
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C

N
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0
0
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Star   Sturnus vulgaris   (29) G/ B 
(R) 

- - - b - LC 

Stieglitz  Carduelis carduelis  1-2 B - - - b - LC 

Türkentaube Streptopelia decaocto 1 B (R) - _ - b - LC 

Turmfalke Falco tinnunculus 1 B (R) - - - s - LC 

Waldohreule Asio otus 1 B 
ehe-
malig 

- - - s - LC 

Zilpzalp   Phylloscopus collybita  1-2 B - - - b - LC 

 

Tabelle 4: Brut- und Gastvögel in Mainz-Ebersheim, alte Druckerei: Nachweise streng 
geschützter, gefährdeter oder Arten besonders geschützt nach Anhang 1 
EU-VSR sowie Arten auf der Vorwarnliste von Mai bis Juni 2013 im Unter-
suchungsgebiet und im Randbereich. Siehe auch Abb.1. 

 Art 

Abk. 

in 
Karte 

Häufigkeit 
Brutpaar 
(Anzahl 
Ex.) 

Status 
Brut-
Gast 
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Feldlerche FL 2 B (R) - 3 - b - LC 

Haussperling  HS 1+ B (R) - V - b - LC 

Pirol PI 1 B (R) 3 V - b - LC 

Sperber SP (1) G 3 - - s - LC 

Turmfalke TF 1 B (R) - - - s - LC 

Waldohreule WA 1 B ehe-
malig 

- - - s - LC 
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4.1.3 Bewertung  

Die Wertigkeit des Gebietes ist aus avifaunistischer Sicht insgesamt als niedrig einzu-
stufen. Ausschlaggebend ist das Fehlen streng geschützter oder Arten mit sonstigem 
hohem Schutzstatus. Die Fläche hat geringe Bedeutung als Teil vom Brutrevier eines 
Pirol-Paares sowie als Nahrungsrevier mehrerer Greifvögel (Sperber, Turmfalke), die 
aber nur unregelmäßig und kurz zur Nahrungssuche auftreten.  

Die Brut des Pirols ist nicht gesichert da nur ein einmaliger  Nachweis gelang. Es ist 
auch ein eher untypischer Lebensraum für den Auenbewohner. Die Pirole werden 
aktuell sehr gut im geeigneten und nahe gelegenen Selzraum (hier Sörgenloch und 
Hahnheim) im Rahmen der großflächigen Selzrenaturierungen gefördert. 

Baumhöhlen und Horste wurden nicht gefunden. Es besteht eine relativ große Eich-

hörnchenpopulation von 5-10 Individuen. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Es kommt zum Verlust von Offenlandstandorten, Gebüschen und Baumbestand als 
potenzielle und tatsächliche Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate. 

Es kommt zu einer temporären Vergrämung und Verlagerung von Brutstätten bis zur 
Fertigstellung der Grünanlagen- und Wohnflächen.  

Individuenverluste können vermieden werden, indem die Baufeldfreimachung und 
Rodung außerhalb der Brut- und Setzzeiten der betroffenen Avifauna, das heißt von 
Oktober bis Februar, durchgeführt wird.  

Anlagebedingte Auswirkungen 

Keine  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Keine 

 

Maßnahmen zum Schutz der Avifauna 

Die Beschränkung auf den gesetzlich geregelten Rodungszeitraum (§39 BNatSchG) 
minimiert die negativen Auswirkungen auf die Avifauna. 

Vorsorglich sind unmittelbar vor Baubeginn (Rodung oder Abriss) die Gebäude und 

ihre Nischen auf eine Nutzung durch besonders geschützte Vogelarten hin zu über-
prüfen. 

Der Gehölzbestand, insbesondere der Laubbäume ist soweit wie möglich zu erhalten 
und zu sichern.  

Als Ersatz für verloren gehende Quartiere sollen 3 Nischenbrüterhöhlen und eine 
Gruppe von Spatzennisthilfen (Dreiergruppe möglichst in Richtung Feldrand) aufge-
hängt werden. 
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4.2 Fledermäuse 

4.2.1 Methode und Ergebnis 

Im Rahmen einer Strukturkartierung erfolgte eine Erhebung von Höhlungen und 
Quartierpotenzialen im Rahmen einer Begehung im Mai 2013. Bis auf kleine Astaus-
faulungen mit ungeeigneter Tiefe wurden in den Gehölzen keine Strukturen mit 
Quartiereigenschaften gefunden. 

Die Nischen, Spalten und Dachbereiche der Gebäude konnten nicht vollumfänglich 
inspiziert werden. Hierzu zählen z.B. die Apsis des Wohngebäudes und die Rolladen-
kästen der nicht mehr genutzten Gebäude. Hier bestehen möglicherweise Einzelquar-
tiere siedlungsbewohnender Fledermäuse wie der Zwergfledermaus. 

Im Siedlungsbereich können Fledermäuse der Gilde der gebäudebewohnenden Fle-
dermäuse vorkommen. Dazu zählen Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine 
Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Graues Langohr (Plecotus austriacus), Großes 
Mausohr (Myotis myotis), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Breitflügelfle-
dermaus (Eptesicus serotinus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfle-
dermaus (Eptesicus nilssonii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Wimperfle-
dermaus (Myotis emarginatus), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) und an-
dere, sowie die sowohl siedlungs- als auch baumbewohnenden Fledermausarten 
Mopsfledermaus (Barbastrella barbastrellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus), 
Fransenfledermaus (Myotis nattereri). Trotz der ausgeräumten Landschaft um Ebers-
heim ist das Vorkommen mindestens der Zwergfledermaus in der Ortslage sehr wahr-
scheinlich. 

4.2.2 Bewertung 

Das Gebiet ist möglicherweise Teil eines übergeordneten sehr viel größeren Jagdge-
biets von siedlungsbewohnenden Zwergfledermäusen bzw. baumbewohnenden 
Abendseglern.  

Baubedingte Auswirkungen 

Ein vorübergehender Rückgang der Insektendichte über der Fläche während der Bau-
arbeiten ist möglich. Dies würde lediglich die lokalen Zwergfledermäuse betreffen 
und sich nicht erheblich auf deren Erhaltungszustand auswirken. Die Zwergfleder-
maus gehört zu den am weitesten verbreiteten Fledermausarten und befindet sich in 
einem guten Erhaltungszustand. Sie ist in Rheinhessen häufig und in nahezu jedem 

mit der Struktur in Ebersheim vergleichbaren oder dörflicher geprägten Siedlungsteil 
bei der Jagd nachzuweisen. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Mit Anwachsen der Grünanlagen und Gestaltung der Gärten wird die Nahrungsver-
fügbarkeit in dem Bereich zunehmen. Darüber hinaus bieten Nischen/Spalten an den 
Wohnhäusern oder Nisthilfen an den Bäumen neue Quartiermöglichkeiten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Keine 
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Maßnahmen zum Schutz der Fledermäuse 

Der Abriss der Gebäudebestandteile soll möglichst im Zeitraum zwischen November 
und folgendem März erfolgen, wenn sich die Tiere in den Winterquartieren befinden. 

Ist dies nicht gegeben, sind die Nischenbereiche kurz vor dem Abriss noch einmal en-
doskopisch zu untersuchen.  

Zur Vorkehrung für diesen Fall sind im Umfeld drei  Fledermausflachkästen aufzuhän-
gen. 

 

4.2.3 Biologie der Fledermäuse 

Im Folgenden soll eine kurze Darstellung der allgemeinen Biologie unserer einheimi-

schen Fledermausarten das Verständnis Fachunkundiger für die Untersuchungser-
gebnisse und deren Bewertung bezüglich des Vorhabens stärken. Hierbei wurde im 
Wesentlichen auf Ausführungen in Gebhard 1985, Geiger 1993, Schober & Grimber-
ger 1998, Dietz et al 2007 sowie eigene Beobachtungen zurückgegriffen sowie spezi-
ell in Bezug auf den Themenkomplex Waldnutzung und Fledermäuse auf Meschede 
& Heller 2000 und Meschede et al. 2002.  

Fledertiere (Chiroptera) sind die einzigen Säugetiere auf der Welt, die zum aktiven 
Flug befähigt sind. Sie alle sind dämmerungs- bzw. nachtaktiv und orientieren sich im 
Raum und bei der Beutesuche mit Hilfe der Echoortung. Hierzu erzeugen sie mit der 
Zunge (einige Flughunde) oder den Stimmbändern (Fledermäuse) hochfrequente 
Rufe (15 bis 100 kHz und mehr), deren reflektiertes Echo ihnen ein „Hörbild“ ihrer 

Umgebung liefert. Ergänzt wird die Orientierung durch ein immenses Ortsgedächtnis, 
das eine oftmals ausgeprägte Traditionsbindung dieser Tiere begründet. Der Verbrei-
tungsschwerpunkt der artenreichen Säugetierordnung liegt in den (sub-) tropischen 
Zonen der Erde. Aus Deutschland sind derzeit 25 verschiedene Fledermausarten be-
kannt, von denen auch 19 in Rheinland-Pfalz und Hessen aktuell nachgewiesen wur-

den (Weishaar 1992). 

Alle einheimischen Arten ernähren sich ausnahmslos von Insekten und anderen Glie-
dertieren (Arthropoden). Dass sie im Naturhaushalt die Rolle des „biologischen Kam-
merjägers“ zur Bekämpfung nachtaktiver Schadinsekten (Bsp.: Frostspanner, 
Operophthera spec., Eichenwickler, Tortrix viridana) innehaben und dass der volks-
wirtschaftliche Nutzen dieser Tiergruppe dadurch von unschätzbarem Wert ist, 
wurde schon früh erkannt (z.B. Kolb 1959). 

In Anpassung an die nahrungsarme Jahreszeit im Winter halten diese Tiere bei uns 
einen aktiv gesteuerten Winterschlaf, bei dem sie von den im Sommer angelegten 
Fettreserven in ihrem Körper zehren. Zur Überwinterung suchen sie in der Regel un-
terirdische Hohlräume (Felshöhlen, Stollen, Bunker, Keller usw.) auf, die ihnen eine 
kühle, aber frostsichere Umgebung sowie meist sehr hohe Luftfeuchtigkeit bieten 
müssen. Aber auch dickwandige Spechthöhlen (o. ä.) in alten Bäumen mit großem 
Stammumfang werden zu dieser Zeit von einigen Arten, nicht selten in großen Grup-
pen, besiedelt. Störungen lethargischer Tiere durch den Menschen können zum Auf-
wachen der Tiere führen, wobei deren Energiebudget zur Überdauerung des Winters 
empfindlich angegriffen werden kann. 
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Nach dem Aufwachen im Frühjahr ziehen die Tiere in ihre Sommerlebensräume, wo-

bei die sogenannten „wandernden Arten“ sogar bis zu weit über 1.000 km zurückle-
gen können. „Wanderfähige Arten“ verhalten sich bezüglich der Entfernung zwischen 
Sommer- und Winterquartier je nach Quartier- und Nahrungsangebot regional sehr 
unterschiedlich, während „ortstreue Arten“ nicht selten sogar das gleiche Gebäude 
als Winter- (Keller) und Sommerquartier (Dachraum) nutzen.  

Bei allen europäischen Arten schließen sich ab Ende März/Anfang April die Weibchen 
zu sogenannten „Wochenstuben“ artspezifischer Gruppengröße zusammen, um ge-
meinsam ihre Jungen zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Über Generationen hin-
weg werden hierzu immer wieder die gleichen Quartiere (Dachstühle, Spaltenquar-
tiere oder Baumhöhlen bzw. Nistkästen) aufgesucht. Witterungsbedingte Nahrungs-
knappheit zu dieser empfindlichen Zeit führt immer wieder zu hoher Jungensterblich-

keit, was bei Hinzukommen anderer Störfaktoren schnell den Fortbestand ganzer Ko-
lonien gefährden kann. 

Männchen leben den Sommer über meist alleine zwischen den einzelnen Wochen-
stubenkolonien verstreut. Mit dem Flüggewerden der Jungtiere im Hochsommer 
wandern sie aber nicht selten in die Wochenstubenquartiere ein oder bilden ande-
renorts mit Weibchen aus den sich auflösenden Wochenstubenverbänden wech-
selnde Paarungsgruppen. Durch Balzrufe markierte Territorien werden zu dieser Zeit 
aufgebaut bzw. größere Gruppen „schwärmender“ Tiere versammeln sich nachts vor 
Überwinterungsquartieren. Diese Durchmischung zahlreicher Tiere verschiedener 
Kolonien scheint für den nötigen Genaustausch zur Arterhaltung zu sorgen. 

Somit wird deutlich, dass das Überleben unserer einheimischen Fledermäuse im We-

sentlichen von drei Faktoren abhängt: einem frostsicheren und störungsfreien Win-
terquartier, der Erhaltung ihrer traditionellen Sommerquartiere sowie einem ausrei-
chenden Nahrungsangebot in ihrem Sommerlebensraum. Dieser muss deshalb mög-
lichst vielfältig gegliedert sein, was vorzugsweise in extensiv genutzten Landschaften 
mit laubholzreichen Wäldern und gewässerreichen Gebieten gegeben ist. Der Wech-

sel von naturnahen Waldbereichen, Parklandschaften, Hecken, (Streuobst-)Wiesen, 
Bach- und Flussläufen sowie Stillgewässern (Teiche, Baggerseen) sichert am ehesten 
ein reichhaltiges Kerbtiervorkommen. Aber auch landwirtschaftliche Betriebe mit 
Viehwirtschaft (insbesondere Kuhställe) stellen für einzelne Fledermausarten (z.B. 
Wimperfledermaus) ein wichtiges Nahrungsrefugium dar. Selbst entlang von Stra-
ßenzügen mit insektenanlockender Beleuchtung können Fledermäuse in Ortschaften 
und auch bis in die Innenstädte regelmäßig bei ihrem nächtlichen Nahrungserwerb 

vordringen. Auch wenn einzelne Arten in größeren Höhen strukturunabhängige 
Überflüge vornehmen, so ermöglichen doch für die meisten Fledermausarten erst 
vernetzende Landschaftselemente zwischen den einzelnen „Biotopinseln“ durch ihre 
„Leitfunktion“ deren regelmäßige Nutzung. Quartiere finden diese Tiere sowohl in 
höhlenreichen Bäumen im Wald wie auch an und in Gebäuden innerhalb der Sied-
lungsflächen. 
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Das Vorkommen von Fledermäusen ist demnach regelmäßig mit einer reichstruktu-

rierten Landschaft korreliert, was dieser Tiergruppe einen hohen Indikatorwert zur 
Naturraumbeurteilung gibt. Als „Endverbraucher“ vieler Nahrungsketten steht ihr 
Vorkommen für reichhaltige Habitatkomplexe mit hoher Artendiversität (vgl.a. Brink-
mann et al. 1996). Ihre Sensibilität für negative Landschaftsveränderungen äußert 
sich beispielsweise auch darin, dass sämtliche einheimischen Arten in die „Rote Liste“ 
der bestandsgefährdeten Tier- und Pflanzenarten aufgenommen werden mussten. 
Die alarmierenden Bestandsrückgänge der letzten Jahrzehnte führte nicht nur zum 
Aussterben einiger Arten in vielen Regionen, sondern auch viele der heute noch vor-
handenen Arten haben eine Populationsdichte von nur noch 5 – 10 % der Bestände 
von vor 60 Jahren (v. Helversen 1989). Als Ursache der Rückgänge lassen sich viele 
Gründe angeben. Die wichtigsten sind (z.B. nach Jüdes 1988): Nahrungsmangel (Ver-
einheitlichung der Landschaft, Vernichtung von Insektenbrutplätzen, Zerstörung von 

Jagdhabitaten), Nahrungsvergiftung (Insektizid- und Herbizideinsatz), Quartierzerstö-
rungen (Ausbau von Dachräumen, Holzschutzmittelbehandlung von Dachgebälk, Tro-
ckenlegung von Kellern, Verschluss von Mauerfugen, Fällung höhlenreicher Bäume) 
sowie direkte Vernichtung durch den Menschen (Erschlagen von vermeintlichen 
„Horrorgestalten“). 

 



 

Bericht zur Erfassung der Fauna im Bereich des Verfahrens 17 

Ä Nr. 43 Flächennutzungsplan      und Bebauuungsplan      „Wohnen auf dem alten Druckereigelände (E 69)" 

 

Beratungsgesellschaft NATUR  ·  Dr. Dörr · Fuhrmann ·Tauchert · Dr. Wiesel-Dörr dbR 

 Alemannenstraße 3    55299 Nackenheim     www.bgnatur.de 

4.3 Feldhamster 

Die Feldhamsterkartierung wurde am 6. August 2013 durchgeführt:  

Dafür wurden die Ackerflächen im Rahmen einer Nacherntekartierung flächende-
ckend untersucht. Die Flächen wurden in parallelen Bahnen abgelaufen. Der Abstand 
zwischen den Bahnen lag je nach Sichtbarkeit der potenziellen Bauten (Streuauflage 
etc.) zwischen 3 und 5 Metern. 

 

4.3.1 Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet wurde der streng geschützte Feldhamster nicht nachgewie-
sen (Tabelle 5).  Es gab mehrere Löcher von Bohrungen (Sondierungen), die aber auf-

grund ihrer Tiefe (>2m) und Beschaffenheit (extrem glatte Wände) gut von Feldhams-
terbauen abgegrenzt werden konnten. 

Tabelle 5: Status und Gefährdungseinstufung des Feldhamsters  

Wissenschaftlicher  

Name 

Deutscher  

Name 

Status RL 
RLP 

RL D BNatSchG FFH-An-
hang 

Cricetus cricetus Feldhamster 
Kein Nach-

weis 
P 1 s IV 

 

Der Feldhamster ist ein typischer Besiedler der Agrarsteppen mit guten Böden (ins-
besondere tiefgründige Lößböden). Neben genutzten Ackerflächen können aber z.T. 

auch Brachen und Streuobstwiesen besiedelt werden. Im Untersuchungsgebiet kom-
men die besiedelbaren Bodenarten Lehm und sandiger Lehm vor. 

 

4.3.2 Bewertung 

Da keine Feldhamsterbesiedlung festgestellt wurde, hat die sehr kleine und ortnahe 
Fläche keine Bedeutung für den Feldhamster. Eine Artenschutzrechtliche Betroffen-
heit für den Feldhamster besteht somit aktuell nicht. 

Da die Art aber vermutlich in benachbarten Flächen noch vorkommt und eine Wie-
derbesiedlung nicht 100%ig ausgeschlossen werden kann, sollte zur Sicherheit vor 
Baubeginn ein Ausschluss von einer Besiedlung festgestellt werden (Untersuchungs-

zeit entweder Frühjahrskartierung nach Abschluss der Winterruhe der Feldhamster 
und vor dem Schießen der Ähren (in der Regel Mai) oder Nacherntekartierung bis 
zum Umbruch der Felder (in der Regel Mitte/Ende Juli). 
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4.4 Reptilien 

Reptilienkartierungen wurden an 4 Tagen durchgeführt: 2. Mai, 6. August, 27. Sep-
tember, 1. Oktober. Das Plangebiet wurde flächendeckend begangen, wobei alle Flä-
chen/Strukturen mit potenziellen Reptilienbiotopen intensiv untersucht wurden. Die 
Witterungsbedingungen waren trockenwarm und sonnig.  Bei der Erfassung wurden 
insbesondere sonnenexponierte Strukturen wie Holz- und Steinhaufen, Säume und 
Gebüschränder auf aktive Individuen kartiert. Zudem wurden Versteckplätze wie z.B. 
hohl liegende Holzstämme, Steine etc. kontrolliert.  

4.4.1 Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet wurde die streng geschützte Zauneidechse nicht nachgewie-
sen (Tabelle 6).  

Tabelle 6: Status und Gefährdungseinstufung der Zauneidechse 

Wissenschaftlicher  

Name 

Deutscher  

Name 

Status RL 
RLP 

RL D BNatSchG FFH-An-
hang 

Lacerta agilis Zauneidechse 
Kein Nach-

weis 
- V s IV 

 

Zauneidechse 

Die Zauneidechse besiedelt offene bis halboffene Flächen, wie z.B. Brachen und Bö-
schungen. Zur Eiablage werden offene und grabbare Bodenstellen benötigt. Die 

Überwinterung (ca. September bis April) erfolgt im Boden. Als Tagesverstecke dienen 
unterschiedliche Strukturen wie z.B. Holzhaufen, Erdlöcher etc.. 

Die Größe der individuellen Aktionsräume ist sehr unterschiedlich, beträgt aber für 
erwachsene Tiere durchschnittlich ca. 150 m². Als Mindestfläche für eine Population 
werden ca. 3-4 ha angenommen, wobei letztlich die Habitatqualität entscheidend ist. 

Die Art ist oft durch Bauvorhaben betroffen, durch die ihre Lebensräume inklusive 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört werden können. 

Die Art ist in Europa, Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz weit verbreitet und 
stellenweise häufig zu finden. 

Im Untersuchungsgebiet sind Flächen vorhanden, die potenziell besiedelt werden, al-
lerdings stellen sie keine Optimalhabitate dar. Negative Faktoren sind u.a. die Isola-

tion durch Bebauung, Straßen und landwirtschaftlich genutzte monotone Flächen. 
Außerdem besteht vermutlich ein erhöhter Prädationsdruck durch Katzen. Die nächs-
ten Vorkommen bestehen vermutlich in den Weinbergshängen Richtung Harxheim. 

4.4.2 Bewertung 

Im Rahmen der Kartierung konnte kein Vorkommen von Reptilien festgestellt wer-
den. Somit ist der Eingriff für die Artengemeinschaft der Reptilien als nicht erheblich 
einzustufen. Eine Artenschutzrechtliche Betroffenheit für die Zauneidechse besteht 
nicht. Daher entfällt für die Art eine gesonderte Artschutzrechtliche Prüfung. 



 

Bericht zur Erfassung der Fauna im Bereich des Verfahrens 20 

Ä Nr. 43 Flächennutzungsplan      und Bebauuungsplan      „Wohnen auf dem alten Druckereigelände (E 69)" 

 

Beratungsgesellschaft NATUR  ·  Dr. Dörr · Fuhrmann ·Tauchert · Dr. Wiesel-Dörr dbR 

 Alemannenstraße 3    55299 Nackenheim     www.bgnatur.de 

5 Planungsvorgaben 

Zur Sicherstellung der Vermeidung, bzw. Minderung der Betroffenheiten nach §44 
BNatSchG werden folgende Maßnahmen notwendig: 

 Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind Gehölzrodungen – außer im Fall von 

Gefahrensituationen sowie im Zuge forstlicher Bewirtschaftung von Wäldern 

nach guter fachlicher Praxis – zeitlich begrenzt, um Vogelbruten und andere 

Baumbewohner (wie Fledermäuse) vor Störungen und vermeidbaren Verlus-

ten zu schützen. Zum Schutz der im Wald lebenden europäischen Vogelarten, 

sowie anderen Tierarten ist die Rodungszeit im vom §39(5)2 BNatSchG fest-

gelegte Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September zu unterlassen. Ist dies 

nicht möglich, so sind die Rodungsarbeiten möglichst kurz vor den nachfol-

genden Arbeiten durchzuführen und durch eine qualifizierte Umweltbaube-

gleitung zu begleiten.  

 Bestehen bleibende Bäume und Gebüsche und deren Wurzelraum sind zu ih-

rem Schutz vor eventuellen Beschädigungen durch Baumaschinen sowie zu 

ihrem langfristigen Erhalt abzusichern, beispielsweise durch die Errichtung 

von Bauzäunen. 

 Für den Abriss der Gebäude ist der Zeitraum November bis 1. März zu wählen, 

wenn sich die Fledermäuse in den Winterquartieren befinden. Außerhalb die-

ses Zeitraums sind potenzielle Quartiere, wie vorgehängte Fassaden, Holzver-

schalungen und Dachverkleidungen vor Abriss auf eine mögliche Besiedlung 

durch Fledermäuse hin zu überprüfen. 

 Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist auf den betroffenen Ackerflächen das Vor-

kommen des Feldhamster sicher auszuschließen (Untersuchungszeit entwe-
der Frühjahrskartierung nach Abschluss der Winterruhe der Feldhamster und 
vor dem Schießen der Ähren (in der Regel Mai) oder Nacherntekartierung bis 
zum Umbruch der Felder (in der Regel Mitte/Ende Juli)). 

 Als Ersatz für verloren gehende Quartiere sollen 3 Fledermausflachkästen, 3 
Nischenbrüterhöhlen und eine Gruppe von Spatzennisthilfen (letzere mög-
lichst in Richtung Feldrand) aufgehängt werden. 

6 Planungshinweise 

 Bestandsstützende Maßnahmen für gebäude- und höhlenbewohnende Vögel 
und Fledermäuse durch Nisthilfen helfen den Verlust von Nischenquartieren 

zu kompensieren. 

 Pflanzungen im Rahmen der Begrünung öffentlicher und privater Flächen sol-

len durch gebietsheimische Gehölze und in gemischter Form erfolgen 
(„Frucht- und Blütenhecken und Bäume“). 

 Bei Bau und Erschließung sind möglichst viele Bäume zu erhalten.  

 An öffentlichen Gebäuden (Trafohäuschen, Blockheizkraftwerk o.ä.) können 

Bänder von Fledermausspaltenquartiere (z.B. FSQ von Hasselfeldt-Natur-
schutz.de) auf Höhe der Attika den zunehmenden Verlust von Spaltenquartie-
ren im Siedlungsbereich kompensieren. 

 Die Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtung (LED) wird empfohlen.
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7 Artenschutzprüfung 

7.1 Abschichtung der zu betrachtenden Arten 

Für die Artenschutzprüfung werden zuerst alle streng geschützten Anhang-IV-
Arten und Europäische Vogelarten betrachtet, für die Hinweise auf ein Vorkom-
men in der Umgebung des Plangebiets vorliegen. Grundlage hierfür bieten in 
der Regel die Daten aus ARTeFAKT (Darstellung der Verbreitung auf TK25-
Ebene) sowie sonstige Quellen (Hinweise von Behörden, Biotopbetreuer) und 
insbesondere die vorliegenden eigenen Kartierungen. Hinzu kommen die Euro-
päischen Vogelarten. 

Zur Ermittlung der für die vorliegende Planung relevanten Arten, wurde für die 
Arten in mehreren Schritten geprüft, ob für sie eine vertiefende Betrachtung 

(detaillierte Artenschutzprüfung) notwendig ist. 

In einem ersten Schritt wurden durch Auswertung der Daten aus ARTeFAKT3 
die Arten ausgeschieden, die in der vom Vorhaben berührten Topographischen 
Karte nicht vorkommen. Die Angaben wurden hinsichtlich ihrer Plausibilität ein-
geschätzt. Zudem wurden die Arten ausgeschieden, die im Zuge der aktuellen 
Bestandskartierungen der Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien 
nicht nachgewiesen wurden (beispielsweise durch Negativnachweis der Zau-
neidechse). 

In einem zweiten Schritt wurden dann die in ARTeFAKT für den Bereich der 
TK25-Kachel (TK6015 = 10.000 ha Fläche) genannten Arten ausgeschieden, die 
im Planungsbereich keine geeigneten Habitatbedingungen vorfinden. Hierzu 

zählen z.B. die Wirbellosen, deren Lebensräume im Wirkraum des Vorhabens 
nicht vorkommen (z.B. Wald, Trockenrasen, größere Gewässer; so beispiels-
weise die Zierliche Tellerschnecke als Bewohner klarer stehender Gewässer).  

In einem dritten Schritt wurden weitere Arten ermittelt und ausgeschieden, 

deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabenbedingt so gering ist, dass sich eine 
verbotstatbeständliche Betroffenheit mit hinreichender Sicherheit ausschlie-
ßen lässt (beispielsweise die Feldlerche, die in mehr als 250 m Entfernung zum 
nächsten Eingriffsbereich brütete und ackerbaulich genutzte Flächen benötigt).   

Nur für die verbleibenden relevanten Arten erfolgen die weitergehenden Prüf-
schritte, d.h. zunächst die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 
1 BNatSchG.   

Im Weiteren wird die artenschutzrechtliche Prüfung nur für Arten bzw. Arten-
gruppen durchgeführt, die für die Planung relevant sind: 

 Gruppe der siedlungsbewohnenden Fledermäuse (7.2.1) 

 Einzelprüfung Haussperling (7.2.2) 

 Häufige (ubiquitäre) und ungefährdete Vogelarten auf Gruppenbasis 

(7.3) 

 

                                                      

3 http://www.artefakt.rlp.de/ 
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7.2 Ergebnis und Einzelartbezogene Beurteilung 

Im Folgenden werden in Formblättern artbezogen der Bestand sowie die Be-
troffenheit der im Untersuchungsraum relevanten Tierarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie beschrieben, die einzelnen Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. die naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen 
gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG abgeprüft. 

 

7.2.1 Gilde der gebäudebewohnenden Fledermäuse 
Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystaci-
nus), Graues Langohr (Plecotus austriacus), Großes Mausohr (Myotis myotis), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus seroti-

nus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nils-
sonii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Wimperfledermaus (Myotis emar-
ginatus), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) u.a. 

sowie sowohl siedlungs- als auch baumbewohnende Fledermausarten: Mopsfleder-
maus (Barbastrella barbastrellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfleder-
maus (Myotis nattereri) 

Da bei den Fledermäusen durchgängig die gleiche Beeinträchtigung vermutet wird, 
erscheint eine einzelartbezogene Darstellung verzichtbar. Diese Tiergruppe wird des-
halb  auf Gildenniveau bearbeitet. Einzelartdarstellungen beziehen sich auf die 
Zwergfledermaus als am wahrscheinlichsten betroffene Art. 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art  RL Deutschland: _ 

 Europäische Vogelart  RL Hessen: V 

3 Erhaltungszustand 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 

Bewertung nach Ampel-Schema unbekanntgünstig ungünstig - ungünstig - 
   unzureichend schlecht 

  GRÜN GELB ROT 
EU : kontinentale Region     

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region     

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Rheinland-Pfalz     
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7.2.1 Gilde der gebäudebewohnenden Fledermäuse 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystaci-
nus), Graues Langohr (Plecotus austriacus), Großes Mausohr (Myotis myotis), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus seroti-
nus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nils-
sonii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Wimperfledermaus (Myotis emar-
ginatus), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) u.a. 

sowie sowohl siedlungs- als auch baumbewohnende Fledermausarten: Mopsfleder-
maus (Barbastrella barbastrellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfleder-
maus (Myotis nattereri) 

 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

In Deutschland sind etwa 23 Fledermausarten beheimatet, davon mindestens 18 
auch in Rheinland-Pfalz. Die Gruppe, die "Hausfledermäuse" oder Gilde der gebäu-
debewohnenden Fledermäuse, stammt ursprünglich aus Felsgebieten, konnte sich 
aber durch die Schaffung von felsähnlichen Quartieren auch in oder an Häusern an-
siedeln. Einige Arten nutzen sowohl Baum- als auch Hausquartiere, die sich jedoch 
jahreszeitlich unterscheiden. Als Quartierstandorte kommen für viele spaltenbewoh-
nende Arten Fugen in Bruchsteinmauerwerk oder bei Übergang von Mauerwerk zu 
Holzkonstruktionen in Frage. Dazu kommen zugängliche unisolierte Dachböden, die 
auch von Wochenstubenkolonien genutzt werden. Nicht isolierte Keller können so-

gar als frostsicherer Schlafplatz für z.T. individuenreiche Überwinterungsgesellschaf-
ten dienen. Nächtliche Flüge zwischen Quartier im Siedlungsbereich und Jagdgebiet 
im Außenbereich können bei manchen Fledermausarten mehrere Kilometer umfas-
sen. Zum Beispiel stellen Buchenhallenwälder mit strukturarmen Höhenaufbau und 
großflächiger Laubschicht auf dem Waldboden den Laufkäfer-nachstellenden Großen 
Mausohren, die vorzugsweise in Kirchendachböden ihre Quartiere besitzen, günstige 
Jagdgelegenheiten. 
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7.2.1 Gilde der gebäudebewohnenden Fledermäuse 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystaci-
nus), Graues Langohr (Plecotus austriacus), Großes Mausohr (Myotis myotis), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus seroti-
nus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nils-
sonii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Wimperfledermaus (Myotis emar-
ginatus), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) u.a. 

sowie sowohl siedlungs- als auch baumbewohnende Fledermausarten: Mopsfleder-
maus (Barbastrella barbastrellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfleder-
maus (Myotis nattereri) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  

Insbesondere die Zwergfledermaus wird in den Siedlungen Rheinhessens regelmä-
ßig jagend nachgewiesen. Eine Nutzung des Untersuchungsgebiets als Teilgebiet 
eines größeren Jagdgebiets ist möglich. 
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7.2.1 Gilde der gebäudebewohnenden Fledermäuse 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystaci-
nus), Graues Langohr (Plecotus austriacus), Großes Mausohr (Myotis myotis), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus seroti-
nus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nils-
sonii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Wimperfledermaus (Myotis emar-
ginatus), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) u.a. 

sowie sowohl siedlungs- als auch baumbewohnende Fledermausarten: Mopsfleder-
maus (Barbastrella barbastrellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfleder-
maus (Myotis nattereri) 

Weiterhin ist eine aktuelle oder künftige Nutzung der Gebäudebestandteile als Ein-

zel- oder eher unwahrscheinlich Wochenstubenquartier für die Art möglich. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

6.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden?      ja  nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Durch baubedingte Auswirkungen können potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten zerstört werden. 

6.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?    ja  nein 

Ein Erhalt der alten Betriebs- und Wohngebäude im Siedlungsbereich ist aus wirt-
schaftlichen- und Verkehrssicherungsgründen nicht möglich. 

Für den Abriss sind die Monate November bis März zu wählen, in denen die Tiere 
zum Winterschlaf in ungeheizte feuchte Keller (Weinkeller?) wechseln. 

6.1.3 Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) möglich?  ja    nein 

Da spaltenbewohnende Fledermausarten auch spezielle Fledermauskästen als 
Quartier annehmen, sollen vor dem Abriss im Umfeld des Untersuchungsgebiets 
(Bestandsbäumen oder stadteigene Gebäude) mit Flachkästen und/oder Fassaden-
flachsteinen geeignete Ersatzquartiere geschaffen werden.  

6.1.4 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt  
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?      ja  nein 

Durch einen adäquaten Ersatz wegfallender potenzieller Quartiere an Gebäuden 
durch Fledermauskästen wird eine durchgängige Verfügbarkeit gewährleistet und 
eine Beeinträchtigung vermieden.  

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten" tritt ein.     ja  nein  
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7.2.1 Gilde der gebäudebewohnenden Fledermäuse 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystaci-
nus), Graues Langohr (Plecotus austriacus), Großes Mausohr (Myotis myotis), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus seroti-
nus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nils-
sonii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Wimperfledermaus (Myotis emar-
ginatus), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) u.a. 

sowie sowohl siedlungs- als auch baumbewohnende Fledermausarten: Mopsfleder-
maus (Barbastrella barbastrellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfleder-
maus (Myotis nattereri) 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  

(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

6.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden)?  ja  nein 

 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

6.2.1.1 Baubedingt 

Durch die Baumaßnahme (Gebäudeabriss) ist eine direkte Tötung bzw. Verletzung 
von Fledermäusen nicht auszuschließen.  

6.2.1.2 Anlagebedingt 

Die Stadt Mainz mindert die Auswirkungen der Beleuchtung von Wohngebieten mit 

ihren Vorgaben für neue LED Straßenleuchten, die weniger Insekten anlocken. Für die 

Zwergfledermaus ist ein verkehrsbedingtes Kollisionsrisiko  vorhanden, dessen Eintritt 

von Verkehrsgeschwindigkeit und Kollisionswinkel abhängt. Das Kollisionsrisiko be-

steht bei Jagd- und Transferflügen, bei denen die Tiere Fluggeschwindigkeiten von bis 

zu 50 km/h erreichen können. Bei konventioneller Beleuchtung sammeln sich Insekten 

unterhalb des Lichtkegels und die jagenden Tiere gelangen in Höhe des Verkehrsge-

schehens und somit erhöht sich die Kollisionswahrscheinlichkeit signifikant gegenüber 

einem unbeleuchteten Straßenabschnitt.  

Die Empfindlichkeit gegenüber Lichtemissionen ist gering. 

6.2.1.3 Betriebsbedingt 

keine  

6.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich)?   ja  nein 

6.2.2.1 Baubedingte Vermeidungsmaßnahmen:  

Im Vorfeld der Abrissarbeiten ist das Gebäude auf Nutzung durch Fledermäuse hin 
zu untersuchen. 

Die Abrissarbeiten für die Altgebäude sind in die Zeit zu legen, wo die Fledermäuse 
sich in ihren Winterquartieren befinden (November bis März). Es wird empfohlen, 
eventuelle Kellerräume frühzeitig im Hinblick auf den Ausschluss eines Winterquar-
tiers hin zu untersuchen, um gegebenenfalls zusätzliche Schutzmaßnahmen ergrei-
fen zu können. 
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7.2.1 Gilde der gebäudebewohnenden Fledermäuse 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystaci-
nus), Graues Langohr (Plecotus austriacus), Großes Mausohr (Myotis myotis), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus seroti-
nus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nils-
sonii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Wimperfledermaus (Myotis emar-
ginatus), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) u.a. 

sowie sowohl siedlungs- als auch baumbewohnende Fledermausarten: Mopsfleder-
maus (Barbastrella barbastrellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfleder-
maus (Myotis nattereri) 

6.2.2.2 Anlagebedingte Vermeidungsmaßnahmen:  

Durch die Verwendung moderner LED-Lampen wird auch in der Stadt Mainz die 
Lockwirkung auf nachtaktive Insekten signifikant reduziert und damit ein mögliches 
verkehrsbedingtes Kollisionsrisiko für Fledermäuse sicher ausgeschlossen. 

6.2.2.3 Betriebsbedingte Vermeidungsmaßnahmen:  

Keine 

6.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet?     ja  nein 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.  ja  nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden?   ja  nein 

 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingte Störungen 

Durch einen Abriss der Gebäude während der Aktivitätsphase der Fledermäuse 
(idR. April-Oktober) kann es zu Störungen während der Fortpflanzungs-, Reproduk-
tions- und Aufzuchtzeiten kommen. Dies sind im Wesentlichen Störungen, bei de-
nen Tiere in ihrem Verhalten gestört werden. So können z.B. Weibchen mit ihren 

Jungen zur Flucht und zum Verlassen des Quartiers veranlasst werden. 

Anlagenbedingte Störungen 

keine 

Betriebsbedingte Störungen 

keine 
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7.2.1 Gilde der gebäudebewohnenden Fledermäuse 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystaci-
nus), Graues Langohr (Plecotus austriacus), Großes Mausohr (Myotis myotis), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus seroti-
nus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nils-
sonii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Wimperfledermaus (Myotis emar-
ginatus), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) u.a. 

sowie sowohl siedlungs- als auch baumbewohnende Fledermausarten: Mopsfleder-
maus (Barbastrella barbastrellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfleder-
maus (Myotis nattereri) 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?    ja  nein 

Vermeidung baubedingter Störungen  

Die in 6.2.2 genannten Maßnahmen sind auch für die Vermeidung des Störungstat-
bestands geeignet. 

Vermeidung anlagen- und betriebsbedingte Störungen  

nicht relevant 

c) Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen verschlechtert (= erhebliche Störung)?    
          ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.  ja  nein 

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG ein? 
          ja  nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnah-
men) 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erfor-
derlich! 

Weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“. 

 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 
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Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Plan-
unterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Po-
pulation über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen 
Funktionskontrolle/Monitoring und Risikomanagement entsprechend der Auf-
stellung in  Kapitel 5 verbindlich festgelegt und in die Zulassung aufgenommen. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 ein, so dass keine Aus-

nahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL 

erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. 

in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbin-
dung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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7.2.2 Haussperling  

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Haussperling  
(Passer domesticus) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art  RL Deutschland: V 

 Europäische Vogelart  RL Hessen: V 

  ...... ggf. RL regional 

3 Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema unbekannt günstig ungünstig - ungünstig - 
   unzureichend schlecht 

  GRÜN GELB ROT 
EU : kontinentale Region     

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

Deutschland: kontinentale Region     

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Rheinland-Pfalz     

 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Haussperling (Passer domesticus) gehört zur Familie der Sperlinge (Passeridae) 
und ist einer der am weitesten verbreiteten Singvögel. Als ursprüngliches Biotop vor 
dem Anschluss an den Menschen werden trockenwarme, lockere Baumsavannen ver-
mutet, dies bleibt jedoch mangels gesicherter Daten spekulativ.  

Voraussetzungen für Brutvorkommen sind die ganzjährige Verfügbarkeit von Säme-
reien und Getreideprodukten und geeignete Nistplätze. Optimal sind Dörfer mit Land-
wirtschaft, Vorstadtbezirke, Stadtzentren mit großen Parkanlagen, zoologische Gär-

ten, Vieh- oder Geflügelfarmen. Es werden aber auch außergewöhnliche Lebensräume 
besiedelt, wie beispielsweise von der Außenwelt abgeschlossene klimatisierte Flugha-
fengebäude. 

Der Haussperling zeigt das ganze Jahr über ein geselliges und soziales Verhalten. Viele 
Verhaltensweisen des Haussperlings sind auf das Leben in der Gruppe ausgerichtet, 
und der Tagesablauf ist stark synchronisiert. 

 

 

 

http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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7.2.2 Haussperling  

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  

Der Haussperling wurde mit einem Brutpaar östlich des Gebäudekomplex nachgewiesen 
(Abbildung 7). Eine größere Kolonie befand sich außerhalb des Geltungsbereichs nördlich 
der Straße 
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7.2.2 Haussperling  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

6.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschä-
digt oder zerstört werden?     ja  nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens werden Le-
bensräume mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten für ein Brutpaar des Haussperlings 
zerstört. 

6.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?    ja  nein 

Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brut- und Setzzeit 
(1.März – 30 September) gemäß §39 BNatSchG abzusehen. Singvögel nutzen in der 
Regel dasselbe Nest nicht in aufeinanderfolgenden Jahren. Aufgrund der hohen An-
passungsfähigkeit, dem Nistkastenangebot und dem Strukturreichtum des noch 
dörflich geprägten Mainzer Vororts ist mit einem temporären Auswichen in die Um-
gebung zu rechnen. 

6.1.3 Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) möglich?  ja    nein 

Durch frühzeitiges Aufhängen einer Kastengruppe für Haussperlinge können die ver-
loren gehenden Niststätten kompensiert werden. 

6.1.4 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt  
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?      ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten" tritt ein.                     ja  nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

6.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden)?  ja  nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

6.2.1.1 Baubedingt 

Das geplante Vorhaben betrifft Ruhe-  und Reproduktionsstätten der Art. Baube-
dingte Auswirkungen können daher Individuen betreffen. 

6.2.1.2 Betriebs- und Anlagebedingt 

keine  

6.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich)?   ja  nein 

Beeinträchtigungen können durch die Verlagerung der Bauarbeiten (insbesondere 
der Baufeldfreimachung) außerhalb der Reproduktionszeitphase ausgeschlossen 
werden.  Von einer Rodung von Gehölzen ist während der Brut- und Setzzeiten (1. 
März bis 30. September) abzusehen. 
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7.2.2 Haussperling  

6.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende 
Tiere gefangen, verletzt oder getötet?     ja  nein 

Beeinträchtigungen können durch die Verlagerung der Bauarbeiten außerhalb der 
Reproduktionsphase ausgeschlossen werden. Von einer Rodung von Gehölzen ist 
während der Brut- und Setzzeiten (1. März bis 30. September) abzusehen. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.  ja  nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden?   ja  nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Im Planungsgebiet kann es während der Bauzeit durch Lärmemissionen sowie sons-
tigen Störungen zu vorübergehenden Beeinträchtigungen kommen. Insgesamt ist 
der Haussperling aber nicht sehr störanfällig und sehr anpassungsfähig, das zeigt z.B. 
das häufige Vorkommen in den geschlossenen Hallen der Großsupermärkte. Eine 
temporäre bauzeitliche Verdrängung/Vergrämung dürfte daher nur kurzzeitig wir-
ken und klingt voraussichtlich schnell bzw. spätestens nach Abschluss der Baumaß-
nahme ab. 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?    ja  nein 

Baumaßnahmen der Brutzeiten verhindern Störungen der Tiere zu sensiblen Zeiten. 
Hier sind aber insbesondere der Zeitraum der Baufeldfreimachung – und hier die 
Rodung -  der kritische Bereich. Von einer Rodung von Gehölzen ist während der 

Brut- und Setzzeiten (1. März bis 30. September) abzusehen. 

Angesichts der Habitatstruktur der umgebenden Landschaft und des Siedlungsrands 
kann davon ausgegangen werden, dass für den Zeitraum der Baumaßnahmen zu-
sätzliche Aufnahmekapazität der Umgebung zur Verfügung steht. 

c) Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen verschlechtert (= erhebliche Störung)?    
          ja   nein 

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen wird eine erhebliche 
Störung der Art vermieden 

 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.  ja  nein 
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7.2.2 Haussperling  

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG ein? 
          ja  nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnah-
men) 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erfor-
derlich! 

Weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“. 

 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterla-
gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Popula-
tion über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen Funktions-
kontrolle/Monitoring und Risikomanagement entsprechend der Aufstellung in  Ka-
pitel 5 verbindlich festgelegt und in die Zulassung aufgenommen. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnah-
men 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 ein, so dass keine Aus-

nahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erfor-

derlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in 

Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung 

mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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7.3 Allgemein häufige und ungefährdete Vogelarten 

Tabelle 7: Artenschutzrechtliche Prüfung für die von der Planung betroffenen Arten der allgemein häufigen und ungefährdeten Vögel.  

Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen 
werden kann, dass die ökol. Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG) 
weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustand der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher 
müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden – da keine größere Anzahl Individuen/Brutpaare betroffen ist (vgl. Kap. 4.3 
Leitfaden Hessen). 
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(Art / Umfang.) 
 

Hinweise auf 
landespfle-
gerische  
Vermei-
dungs-/ 
Kompensati-
ons- Maß-
nahmen 
i.R.d. Ein-
griffsrege-
lung 3) 

Amsel  Turdus merula   2-3 B - - - b - LC     X  Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Bachstelze  Motacilla alba  1 B - - - b - LC      X Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Buchfink   Fringilla coelebs  1 BV - - - b - LC    X   Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Dorngrasmücke  Sylvia communis   1 B (R) - - - b - LC     X  Keine, da außerhalb des 
Wirkbereichs 
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Art Lat. Name Häufigkeit 
Brutpaar 
(Anzahl 
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(Art / Umfang.) 
 

Hinweise auf 
landespfle-
gerische  
Vermei-
dungs-/ 
Kompensati-
ons- Maß-
nahmen 
i.R.d. Ein-
griffsrege-
lung 3) 

Elster Pica pica 1 B (R) - - - b - LC    X   Keine, da außerhalb des 
Wirkbereichs 

 

Feldlerche Alauda arvensis 2 B (R) - 3 - b - LC      X Keine, da außerhalb des 
Wirkbereichs und keine 
Habitate entfallen 

 

Girlitz Serinus serinus 1 BV - - - b - LC    X X  Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Grauschnäpper  Muscicapa striata  (1) G - - - b - LC    X   Keine, da außerhalb des 
Wirkbereichs 

 

Grünfink  Carduelis chloris  1 BV - - - b - LC     X  Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros                   2 B/ B 
(R) 

- - - b - LC       Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Haussperling  Passer domesticus  1+ B (R) - V - b - LC       Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Gebäude 
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Hinweise auf 
landespfle-
gerische  
Vermei-
dungs-/ 
Kompensati-
ons- Maß-
nahmen 
i.R.d. Ein-
griffsrege-
lung 3) 

Kohlmeise  Parus major   1 B - - - b - LC    X   Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Mauersegler Apus apus (14) G - - - b - LC       keine  

Misteldrossel Turdus viscivorus 1 BV - - - b - LC    X X  Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla  2 B - - - b - LC     X  Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 
 

 

Pirol Oriolus oriolus 1 B (R) 3 V - b - LC    X   Vorübergehende lokale 
Vergrämung während der 
Baumaßnahmen möglich 

 

Rabenkrähe Corvus corone 1 B (R) - - - b - LC    X   Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 
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(Art / Umfang.) 
 

Hinweise auf 
landespfle-
gerische  
Vermei-
dungs-/ 
Kompensati-
ons- Maß-
nahmen 
i.R.d. Ein-
griffsrege-
lung 3) 

Ringeltaube    Columba palumbus 1-2 B - - - b - LC    X   Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 1 BV - - - b - LC    

 

X  Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Sperber Accipiter nisus (1) G 3 - - s - LC    X   keine  

Star   Sturnus vulgaris   (29) G/ B 
(R) 

- - - b - LC    X   Keine, da außerhalb des 
Wirkbereichs  

Stieglitz  Carduelis carduelis  1-2 B - - - b - LC    X X  Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

Türkentaube Streptopelia decaocto 1 B (R) - _ - b - LC    X   Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 
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(Art / Umfang.) 
 

Hinweise auf 
landespfle-
gerische  
Vermei-
dungs-/ 
Kompensati-
ons- Maß-
nahmen 
i.R.d. Ein-
griffsrege-
lung 3) 

Turmfalke Falco tinnunculus 1 B (R) - - - s - LC       Brutstandort mehr als 200 
m südlich in Feldgehölz 
außerhalb des Wirkbe-
reichs 

 

Waldohreule Asio otus 1 B ehe-
malig 

- - - s - LC    X   Schon lange nicht mehr 
im Gebiet – Altmeldung 
von Anwohnern 

 

Zilpzalp   Phylloscopus collybita  1-2 B - - - b - LC      X Vorübergehende Vergrä-
mung von Individuen und 
Brutpaaren bis zur Fertig-
stellung der Grünanlagen 

 

1) Verbotstatbestand im Regelfall nicht von Relevanz, da durch Bauzeitenregelung etc. eine Vermeidung möglich ist. 

2) Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu. 

3) Solche Maßnahmen, die dazu beitragen, den Eintritt des Verbotstatbestands zu verhindern. Wären über die Eingriffsregelung keine Maßnahmen vorgesehen, müssten diese zumindest bei der Beseitigung regel- 
mäßig genutzter Fortpflanzungsstätten über das Artenschutzrecht festgesetzt werden bzw. wäre darzulegen, dass geeignete, derzeit nicht besetzte Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang bestehen. 
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8 Zusammenfassung 

Im Rahmen einer Bestandsaufnahme wurden Vögel, Reptilien, Feldhamster und Fle-
dermäuse im Geltungsbereich des Bebauungsplans E 69 Ebersheim untersucht.  

Insgesamt wurden 26 Vogelarten nachgewiesen. 

Vorkommen von Feldhamster und Zauneidechse wurden nicht festgestellt. 

Es wurden keine bedeutsamen (aktuelle genutzte oder nutzbare) Baumhöhlen im Ge-
hölzbestand  gefunden.  

Das Gebiet ist potenziell Teil eines übergeordneten großen Jagdbereichs vorwiegend 
siedlungsbewohnender Fledermäuse, der sich über große Teile des Siedlungsbereichs 
von Ebersheim erstrecken kann und dessen Wegfall keine signifikanten Auswirkun-
gen auf den Erhaltungszustand der ungefährdeten und in Rheinhessen weit verbrei-

teten Art hätte. Individuen und Populationen sind nicht gefährdet, da es ausrei-
chende Nahrungshabitate in der Umgebung gibt. 

 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände des §44 BNatSchG wurden Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Ausgleichs- sowie Ersatzmaßnahmen (CEF) formuliert. 

Die Gilde der siedlungsbewohnenden Fledermäuse, sowie der häufigen und unge-
fährdeten besonders geschützten Vogelarten wurden auf Gruppenniveau gemäß 
den Vorgaben des aktuellen hessischen Leitfadens für die artenschutzrechtliche 
Prüfung geprüft. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und Umsetzung der in Kap. 5 und 6 
vorgesehenen Maßnahmen4 tritt bei den streng geschützten Arten, sowie den be-

sonders geschützten europäischen Vogelarten kein Verbotstatbestand des § 44 
Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG ein, so dass keine Kompensationsmaßnahmen und auch 
keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL 

erforderlich ist. 

 

Die Erfassungen wurden nach anerkannten Standards (Doerpinghaus et al. (2005), 
Südbeck et al. (2005) …) durchgeführt. Es gab keine Hinweise, dass eine über die üb-
liche Untersuchungsdauer einer Vegetationsperiode hinaus gehende Untersuchung 
zu einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn hätte führen können. 

 

                                                      

4 Die fristgerechte Durchführung der vorgeschriebenen Maßnahmen wird hier vorausgesetzt! 
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10 Anhang  

Anlage Tab. 1: Klassifizierungen für die Vogelbeobachtungen 

Abkürzung Status 

Brut (B), BV Brutvogel, Brutverdacht 

Rand (B-R) Brut am Rande des UG 

Gast (G) Nahrungsgast, Durchzügler  

Neozoen (N)  (Zoo-)Flüchtling 

Potenziell (P) 
Brutvorkommen möglich, zu kurze Untersuchungspe-
riode 

Zug (Z) ziehender Vogel (überfliegend oder rastend) 

 

Anlage Tab. 2: Gefährdungskategorien der Roten Listen 

Rote Liste Deutschland (2008) Rote Liste Hessen(2006) 

0 Bestand erloschen 0 Bestand erloschen 

1 Vom Erlöschen bedroht 1 Vom Erlöschen bedroht 

2 Stark gefährdet 2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet 3 Gefährdet 

R Arten mit geograph. Restriktion V 
Vorwarnliste, potenziell ge-
fährdet 

V Vorwarnliste R Geografische Restriktionen 

- 
c3- und c4-Arten, keine Gefähr-
dung 

IV Unzureichende Datenlage 

II,II
I 

Keine Kriterien-Abfrage 

 

 

Anlage Tab. 3: IUCN - weltweite Rote Liste  
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EW 

Extinct in the Wild (in freier Wildbahn ausge-

storben) 

CR 
Critically Endangered (vom Aussterben be-
droht) 

EN Endangered (stark gefährdet) 
 

VU Vulnerable (gefährdet) 
 

NT Near Threatened (gering gefährdet) 

LC Least Concern (nicht gefährdet) 
 

 
Data Deficient (keine ausreichenden Daten) 

 
Not Evaluated (nicht eingestuft) 
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10.1 Fotodokumentation 

 

Blick über die südlichen Ackerflächen 
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Baumbestand und Wohngebäude im Süden. 
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Betriebsgebäude der alten Druckerei 
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Betriebsgebäude der Druckerei (oben) und nördliche Offenlandflächen (unten) 
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Gehölzbestand im Norden des Betrachtungsgebiets. 
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Offenlandflächen mit Gehölzbestand im Norden des Betrachtungsgebiets. 
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Offenlandflächen mit Gehölzbestand im Norden des Betrachtungsgebiets. 
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Offenlandflächen mit Gehölzbestand im Norden des Betrachtungsgebiets. 
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Offenlandflächen mit Gehölzbestand im Norden des Betrachtungsgebiets. 
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6. August: Feldhamsterkartierung 
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6. August Feldhamsterkartierung 
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6. August Nacherntekartierung Feldhamster 
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6. August 
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6. August 
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27.September Betriebsgebäude 
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27. September versiegelte Flächen 
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27.September landwirtschaftliche Flächen 
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27.September Offenland und Störstellen 
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27.September Offenland und Gehölze 
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27.September Offenland und versiegelte Flächen 
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1. Oktober Offenland 
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1. Oktober Betriebsfläche 

 

 

 




